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im Jahr 1914 fertiggeſtellt . Verſteuert wurden 21365 (ganze) Flaſchen Schaumwein aus Frucht

wein ohne Zuſatz von Traubenwein und 6336 ( ganze ) Flaſchen anderer Schaumwein .

Die Einnahmen aus der Zünd warenſteuer beliefen ſich für das Großherzogtum im

Rechnungsjahr 1915 auf 1563415 ( 1914 1320581/ ) , die Leuchtmittelſteuer trug nach

Abzug der Steuernachläſſe 14423 M ( 1914 = 15989 M6) ein . Zündwarenfabriken gab es 3,

Fabriken zur Herſtellung von Beleuchtungsmitteln 2 im Lande . Die Menge der erzeugten Zünd⸗

hölzer belief ſich auf über 7711 Mill . Stück , die der erzeugten Beleuchtungsmittel ( Glühkörper

zu Gasglühlicht⸗ und ähnlichen Lampen ) 547209 Stück .

2. Gewinnung , Abſatz und Beſteuerung von Salz im Rechnungsjahr 1915/16 .

Nach den Angaben der Großh . Zoll - und Steuerdirektion wurden im Rechnungsjahr 1. April

1915 bis 31. März 1916 in den beiden Staatsſalinen des Großherzogtums zuſammen 289081 da

Siedeſalz , 643 dz Pfannenſtein und 3104 dz Salzabfälle gewonnen . Die Saline Rappenau

insbeſondere erzeugte 172484 dz und Dürrheim 116 597 dz Siedeſalz gegen 207571 dz begit .

138119 dz im vorhergegangenen Rechnungsjahr . Außerdem wurden noh in zwei chemiſchen
Fabriken als Nebenerzeugniſſe 5375 da Abfallſalze gewonnen .

Von der Geſamtmenge des im Lande verſteuerten Salzes in Höhe von 157149 d⸗ ( 191 4/19:
177744 dz) waren 157041 dz inländifhes und 108 dz ausländiſches Salz ; die Abgabe davon belief

fich auf 1884487 für inländiſches und 1292 , für ausländiſches Salz . Im Rechnungsjahr

1914/15 betrug die Abgabe auf erſteres 2130399 Fl , auf letzteres 2522 Me. Der Zol auf das

aus dem Ausland eingeführte Salz betrug 87 M.

Abgabenfrei zu landwirtſchaftlichen und gewerblichen Zwecken wurden abgelaſſen 78667 aZ

vollſtändig vergälltes Salz , 198693 da unvollſtändig vergälltes und 6048 da unvergälltes Salz .

Die Menge des abgabenfrei verabfolgten unvollſtändig vergällten Salzes war im einzelnen

für nachſtehende Verwendungszwecke beftimmt : 180619 dz gur Herftellung von Hlor - und natrium

haltigen Erzeugniffen , 102 dz gu Verhüttungszwecken uſw. , 2360 da zu Zwecken der Fettinduſtrie /
2858 dz gur Herftellung von Farben , 750 dz gu Zwecken der Färberei , Bleicherei und Wäſcherel ,

100 da zu ſonſtigen chemiſchen Zwecken , 7895 dz gu Zwecken der Haltbarmachung ( mit Ausnahme

des Salzes zum Salzen und Nachſalzen von Fiſchen ) und 4009 dz zu Kühlzwecken und zum Auf”

tauen von Gig ,

Von dem unvergällt und abgabenfrei abgelaſſenen Salz waren 643 dz unzerkleinerter

Pfannenſtein , der zu 522 ds an Landwirte und andere Viehbeſitzer und au 121 dz an gag ?
berechtigte überlaſſen wurde ; die reſtlichen 5405 dz waren ſonſtiges für Menſchen ungenießbares

Salz .
Andere ſalzhaltige Erzeugniſſe , die unter amtlicher Überwachung abgabenfrei verabfolgt

oder ſonſt abgabenfrei gelaſſen wurden , ſind : 4088 dz Badeſalz leingedickte Sole mit den Be⸗
ſtandteilen der Mutterlauge , ſog . Schlammſatz ) und 59121 hl Sole , beide zu Bädern für Heil⸗
zwecke , ferner 1706135 hl ſonſtige Sole zur Sodafabrikation .

3 . Die Verbrauchsſteuern in Baden für das Jahr 1915 .

Nach den Angaben der Großh . Zoll - und Steuerdirektion beläuft ſich der Ertrag aller Ver⸗
brauchsſteuern für das Jahr 1915 auf 11748660 gegenüber 14570272 „ im Vorjahr und

15341375 „ ä im Jahr 1913 . Das Steuererträgnis iſt hinter dem Vorjahr um 2821612 M und

hinter 1913 um 3592715 M zurückgeblieben . Der Rückgang der Einnahme iſt auf die Bier⸗
ſteuer zurückzuführen , deren Ertrag im Vergleich zum Jahr 1914 um 3040569 M abgenommen

hat , während die Weinſteuer 109 189 und die Fleiſchſteuer 109768 K mehr eingebracht habet
Die Bierſteuer , die wichtigſte der drei Verbrauchsſteuern , trug im Berichtsjahr allein

9694706 ein , d. ſ. 82,3 aller Verbrauchsſteuererträgniſſe ; davon entfallen 8892 189 M auf

die Steuer von inländiſchem Pier und 802607 M auf die Steuer von eingeführtem Bier .

Aus der Weinſteuer — für Traubenwein und Obſtwein — wurden 1230163 M, D.
10,3 % aller Verbrauchsſteuern , gelöſt , und zwar 806912 Weinakziſe und 360226 Wein
ohmgeld ( bei der Feſtſtellung zahlbar ) , ferner 44978 geſtundete Weinſteuer , 17707 Akzis ,

averſen von Weinhändlern und 250 Gebühren für Weinlagerkeller . Aus Weinſteueraverſen
von Wirten ſind im Berichtsjahr keine Steuererträgniſſe gefloſſen .
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